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Vögel, E,idechsen; Rhynchotes terrestres - Landwanzen; forficules
Ohrwürmer; Grillon - Gnille; Arachnide - Spinne. 

Ixobrychus minutus. Rhynchotes aquatiques - Wasserwanzen; 
Coleopteres 'terr,estres - Landkäfer; Larves die Coleopteres aquatiques 
- Larven von Wasserkäf1ern; Poissons - fische; Coleopteres aqua
tiques - Wasserkäfer; Courtilieres - Maulwurfsgrillen; Odonates -
Wasserjungfern (Imago); Odonates - Wasserjungfern (Larves); Arach
nides - Spinll1en; Batraciens urodeles - Molchen; petits Rongeurs -
Kleinsäuger; Lezard - Eidechse; EcreviJsse - Edelkrebs (?). 

Nous renvoyons au ,travaä[ cite pour le detail dies ohiffres et des 
anal)'lses et pour l'expose du cöte historique de la questions et des re-
cherches et concJusiollis de Faut1eur. 0 I j v i e r Me y I a n. 

VOGELSCHUTZ 
Protection des Oiseaux. 

Schutz der Drosseln in Nord-Deutschland. In Nr. 12 (März 1931) 
des «Nachrichtenblatt für Naturdenkmalpflege» wird ein pI1eussischer 
Minisi:ererlass vom 14. Januar 1931, betreffend den Schutz der Dros
seln veröffentlicht. 

Es war früher gestattet, fl~ild zu vertreiben, wenn es mit 
einer Plombe versehen war. Di'ese Erlaubnis ist für alle Arten von 
Drosseln aufgehoben worden, weil sämtliche Drosseln durch die Tier
und Pflanzenschutzordnung während des ganzen Jahres geschützt 
sind. Demnach unterliegen auch die aus dem Ausland eingeführten 
Drosseln (Krammetsvögel) während des ganzen Jahres dem Verkehrs
und Handelsverbot auf Grund der jagdgesetzl:ichen Vorschriften. 

Das ist ein bemerkenswerter fortschritt. Wieviele Länder gibt es, 
wo das Handeln mit geschüt7Jten Vögeln erlaubt ist, weil letztere, an-
ge b l:i c h, vom Ausland eingeführt worden sind. Dr. L. P. 

Der kühne Schütze, der im Neeracherried einen Roten Milan er
legte, lilst mit einer Busse von 150 fr. bedacht worden. 

Im februar hielten sich drei Kormorane auf dem Zürcher See auf. 
Die fischer haben sofort beim kantonaJlen finanzdeparrement (dem das 
Jagdwesen untersteht) eine Engabe eingereicht, um den Abschuss der 
seltenen Gäste durchzusetzen. Diie Behöl~de wandte sich an die Natur
und HeimatJschutz-Kommission, um ihre Ansicht hierüber zu erlangen. 
Auf den sachgemäss verfassten Bericht von Herrn Dr. W. Knopfli 
wurde das Gesuch der fischer abgewiesen. 

In der St. Galler J agdJstatistik vom letzten Jahr befinden sich zwei 
Uhu. Der Präsident des Landeskomitees hat das Eidg. Inspektorat für 
Forstwesen, Jagd und fischerei darauf aufmerksam gemacht. 

In Freiburg ist im letzten NOVlember ·einem Präparator ein Uhu aus 
der Gegend von Schwarzenburg zum Ausstopfen zugestellt worden. 
Der Unterzeichnete hat diJe Regierungen von Bern und freiburg und 
das Eidg. forstinspektorat über den fall Ül Kenntnis gesetzt. 

Dr. L. P. 


